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Abonnementspreis: ìjro > Einrückungsgebühr:
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Halbjährlich „ l. öt> Sendungen franko.

Bcrner-Slhulsteiind.
1. September. Siebenter Jahrgang. 1867.

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal. Bestellungen nehmen alle Post-
ämter an. In Bern die Expedition. Alle Einsendungen sind

an die Redaktion in Bern zu adressiren.

V.

Das Gesetz und das Evangelium.
Weil die Werke des Gesetzes vor Gott nicht gerecht machen

können, sondern diese Gerechtigkeit nur durch den Glauben an Jesum
Christum zu erreichen ist; fehlte es unter den Christ« nie an Leuten,
welche behaupteten, das Evangelium, welches jenen seligmachenden
Glauben zu erwecken bestimmt sei, stehe nicht nur hoch über dem Ge-
setze, sondern mache dasselbe völlig überflüßig, so daß der Christ
seiner gänzlich entbehren könne. Diese Behauptung steht aber in
direktem Widerspruch mit der sehr ernsten Warnung, welche Christus
in seiner Bergpredigt (Matth. 5, 17 ff.) an die Seinen richtet:

„Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, jdas Gesetz oder die

Propheten aufzulösen" und mit kräftigem Nachdruck hinzusetzt: „Ich
bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen" d. h. um die

Offenbarung seines heiligen Willens, welche Gott durch Mosen an-
gefangen und durch die Propheten fortgesetzt hat, zu vollenden, d. h.

dieser Offenbarung die Krone aufzusetzen. Uebrigens hat Gott wahr-
lich nicht umsonst zunächst die sittlichen Gebote seines Gesetzes dem

Menschen tief in's Gewissen gegraben, so daß selbst der Heide sich

der Schuld bewußt wird, welche er durch Uebertretung dieser Gebote

und deßhalb durch die Verletzung seiner Pflicht aus sich ladet. Allein
auch der ceremonielle Theil dieses Gesetzes hat in seinen Vorschriften

17


	...

